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§ 13 GrEStG 1987 Erhebung der
Steuer bei Selbstberechnung

 GrEStG 1987 - Grunderwerbsteuergesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Parteienvertreter haben für Erwerbsvorgänge, für die sie eine Selbstberechnung vornehmen, spätestens am

15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat (Anmeldungszeitraum), in dem die Selbstberechnung erfolgt,

zweitfolgenden Kalendermonats eine Anmeldung über die selbst berechneten Erwerbsvorgänge beim Finanzamt

Österreich vorzulegen; die Anmeldung hat die Sozialversicherungsnummer oder Steuernummer der am

Erwerbsvorgang Beteiligten zu enthalten. Die Selbstberechnung und Anmeldung hat elektronisch zu erfolgen. Ist

über einen der in der elektronischen Anmeldung enthaltenen Erwerbsvorgänge eine Urkunde errichtet worden,

die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde

der Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunde

lesend zuzugreifen. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die elektronische Selbstberechnung und

Anmeldung durch Verordnung näher zu regeln, soweit sich die Regelungen auf die gerichtlichen

Eintragungsgebühren und die elektronische Übermittlung der Daten an die Justiz beziehen, im Einvernehmen mit

dem Bundesminister für Justiz. Aus der Anmeldung muss sich ergeben, für welchen Steuerschuldner in welchem

Ausmaß die Steuer und – nach Maßgabe der Bestimmungen im Gerichtsgebührengesetz – die

Eintragungsgebühren nach dem Gerichtsgebührengesetz selbst berechnet und entrichtet wurden. Im Zweifel ist

bei den betreffenden Steuerschuldnern eine verhältnismäßige Entrichtung anzunehmen. Die Anmeldung gilt als

Abgabenerklärung.

2. (2)Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift errichtet worden, so ist darauf der Umstand der Selbstberechnung

und der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) zu vermerken.

Ist die Anbringung des Vermerkes auf einer elektronischen Urkunde selbst nicht möglich, muss abweichend

davon die erfolgte Selbstberechnung, die Steuernummer des Parteienvertreters, der im

automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) und die Höhe der selbst

berechneten Steuer in einer Beilage zur elektronischen Urkunde dokumentiert sein.

3. (3)Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter Steuerbetrag hat den im Abs. 1 genannten Fälligkeitstag. Die

selbstzuberechnende Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten.

4. (4)Die Parteienvertreter haften für die Entrichtung der selbstberechneten Steuer.

In Kraft seit 01.07.2025 bis 31.03.2026

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/201


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 13 GrEStG 1987 Erhebung der Steuer bei Selbstberechnung
	GrEStG 1987 - Grunderwerbsteuergesetz 1987


